
2.3 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

2.3.1  Abschließendes Dokument des Madrider Treffens 1980 der 

Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa 

Vom 06.09.(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung 1983, 813 ff.) 

Fragen der Sicherheit in Europa 

Prinzipien 

Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß sie die Freiheit des Individuums anerkennen und achten 

werden, sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder Überzeugung in 

Übereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und diese auszuüben; 

außerdem kommen sie überein, die zu deren Gewährleistung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

In diesem Zusammenhang werden sie, wann immer erforderlich, religiöse Bekenntnisse, Institutionen 

und Organisationen, die im verfassungsmäßigen Rahmen ihres jeweiligen Landes wirken, 

konsultieren. 

Sie werden Anträge religiöser Gemeinschaften von Gläubigen, die im verfassungsmäßigen Rahmen 

ihres Staates wirken oder zu wirken bereit sind, den Status zu erhalten, der in ihrem jeweiligen Land 

für religiöse Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen vorgesehen ist, wohlwollend prüfen. 

Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen 

Menschliche Kontakte 

Sie werden die einschlägigen Bestimmungen der Schlußakte weiter durchführen, so daß religiöse 

Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen und deren Vertreter in den Bereichen ihrer Tätigkeit 

untereinander Kontakte und Treffen entwickeln sowie Informationen austauschen können. 

 

 

2.3.2  Abschliessendes Dokument des Wiener Treffens 1986 der 

Vertreter der Teilnehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und 

Zusammenarbeit in Europa 

Vom 15.01.1989 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 10 

vom 31.1.1989, 77)  

Fragen der Sicherheit in Europa 

Prinzipien 

(11) Sie bestätigen, daß sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, 

Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit, für alle ohne Unterschied der Rasse, des 

Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten werden. Sie bestätigen ferner die universelle 

Bedeutung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor für 

Frieden, Gerechtigkeit und Sicherheit ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Entwicklung 



freundschaftlicher Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen 

Staaten zu gewährleisten. 

(13) In diesem Zusammenhang werden sie 

(13.7) - jeder in ihrem Gebiet befindlichen und ihrer Jurisdiktion unterstehenden Person 

Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne Unterschied wie insbesondere der Rasse, der Hautfarbe, 

des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen 

oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status gewährleisten; 

(16) Um die Freiheit des einzelnen zu gewährleisten, sich zu seiner Religion oder Überzeugung zu 

bekennen und diese auszuüben, werden die Teilnehmerstaaten unter anderem 

(16.1) - wirksame Maßnahmen ergreifen, um eine auf Religion oder Überzeugung gegründete 

Diskriminierung gegen Personen oder Gemeinschaften in Anerkennung, Ausübung und Genuß von 

Menschenrechten und Grundfreiheiten in allen Bereichen des zivilen, politischen, wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Lebens zu verhindern und zu beseitigen und die tatsächliche Gleichheit 

zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu gewährleisten; 

(16.2) - eine Atmosphäre gegenseitiger Toleranz und Achtung zwischen Gläubigen verschiedener 

Gemeinschaften ebenso wie zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen schaffen;  

(16.3) - religiösen Gemeinschaften von Gläubigen, die im verfassungsmäßigen Rahmen ihres Staates 

wirken oder zu wirken bereit sind, auf ihren Antrag hin die Anerkennung jenes Status einräumen, der 

in ihrem jeweiligen Land für sie vorgesehen ist;  

(16.4) - das Recht dieser religiösen Gemeinschaften achten, 

- frei zugängliche Andachts- und Versammlungsorte einzurichten und zu erhalten, 

- sich nach ihrer eigenen hierarchischen und institutionellen Struktur zu organisieren, 

- ihr Personal in Übereinstimmung mit ihren jeweiligen Erfordernissen und Normen sowie mit 

etwaigen zwischen ihnen und ihrem Staat freiwillig vereinbarten Regelungen auszuwählen, zu 

ernennen und auszutauschen, 

- freiwillige Beiträge in finanzieller oder anderer Form zu erbitten und entgegenzunehmen; 

(16.5) - Konsultationen mit Vertretern religiöser Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen 

aufnehmen, um ein besseres Verständnis für die Erfordernissen der Religionsfreiheit zu erreichen; 

(16.6) - das Recht eines jeden achten, Religionsunterricht in der Sprache seiner Wahl einzeln oder in 

Gemeinschaft mit anderen zu erteilen und zu erhalten; 

(16.7) - in diesem Zusammenhang unter anderem die Freiheit der Eltern achten, die religiöse und 

sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen Überzeugungen 

sicherzustellen; 

(16.8) - die Ausbildung von Personal religiöser Gemeinschaften in geeigneten Institutionen gestatten; 

(16.9) - das Recht von einzelnen Gläubigen und Glaubensgemeinschaften achten, religiöse Bücher und 

Veröffentlichungen in der Sprache ihrer Wahl sowie andere, der Ausübung einer Religion oder 

Überzeugung dienende Gegenstände und Materialien zu erwerben, zu besitzen und zu verwenden; 



(16.10) - religiösen Bekenntnissen, Institutionen und Organisationen die Herstellung, Einfuhr und 

Verbreitung religiöser Veröffentlichungen und Materialien gestatten; 

(16.11) - das Interesse religiöser Gemeinschaften, am öffentlichen Dialog einschließlich mittels 

Massenmedien teilzunehmen, wohlwollend prüfen. 

(17) Die Teilnehmerstaaten erkennen an, daß die Ausübung der obenerwähnten Rechte hinsichtlich der 

Religions- und Glaubensfreiheit nur solchen Einschränkungen unterliegen darf, die im Gesetz 

verankert sind und mit ihren völkerrechtlichen und anderen internationalen Verpflichtungen in 

Einklang stehen. Sie werden in ihren Gesetzen und Verordnungen und bei deren Anwendung die 

vollständige und tatsächliche Verwirklichung der Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 

Glaubensfreiheit gewährleisten. 

(19) Sie werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler Minderheiten 

auf ihrem Territorium schützen und Bedingungen für die Förderung dieser Identität schaffen. Sie 

werden die freie Ausübung der Rechte durch Angehörige solcher Minderheiten achten und ihre völlige 

Gleichstellung mit anderen gewährleisten. 

Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen  

Menschliche Kontakte 

(20) Sie werden Gesuche auf Reisen ins Ausland ohne Unterschied, wie insbesondere der Rasse, der 

Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der 

nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt, des Alters oder des sonstigen Status 

wohlwollend behandeln. Sie werden gewährleisten, daß sich eine Ablehnung nicht auf von anderen 

Personen gestellte Gesuche auswirkt. 

(32) Sie werden es Gläubigen, religiösen Bekenntnissen und deren Vertretern gestatten, im In- und 

Ausland in Gruppen oder einzeln direkte persönliche Kontakte und Verbindungen untereinander 

aufzunehmen und zu pflegen, unter anderem durch Reisen, Pilgerfahrten und die Teilnahme an 

Versammlungen und anderen religiösen Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang und im Einklang 

mit solchen Kontakten und Veranstaltungen ist es den betreffenden Personen gestattet, religiöse 

Publikationen und Gegenstände, die mit der Ausübung ihrer Religion oder ihres Glaubens im 

Zusammenhang stehen, zu erwerben, zu erhalten und mit sich zu führen. 

Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Kultur 

(59) Sie werden gewährleisten, daß Angehörige nationaler Minderheiten oder regionaler Kulturen auf 

ihren Territorien ihre eigene Kultur in all ihren Aspekten pflegen und entwickeln können, 

einschließlich von Sprache, Literatur und Religion, und daß sie ihre kulturellen und historischen 

Denkmäler und Gegenstände erhalten können. 

Zusammenarbeit und Austausch im Bereich der Bildung 

(63) Sie werden gewährleisten, daß allen ohne Diskriminierung hinsichtlich der Rasse, der Hautfarbe, 

des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen 

oder sozialen Herkunft, des Vermögens, der Geburt oder des sonstigen Status die verschiedenen Arten 

und Stufen von Bildungseinrichtungen zugänglich sind. 



(68) Sie werden gewährleisten, daß Angehörige nationaler Minderheiten oder regionaler Kulturen auf 

ihren Territorien Unterricht über ihre eigene Kultur erteilen und erhalten können; diese schließt die 

Vermittlung von Sprache, Religion und kultureller Identität durch die Eltern an ihre Kinder ein. 

 

 

2.3.3 Budapest Dokument 1994 - Der Weg zu echter Partnerschaft in 

einem neuen Zeitalter 

Vom 06.12.1994 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 120 

vorn 23.12.1994, 1097) 

Gipfelerklärung von Budapest 

Der Weg zu echter Partnerschaft in einem neuen Zeitalter 

7. Die KSZE wird ein Forum sein, in dem die Anliegen der Teilnehmerstaaten erörtert, ihre 

Sicherheitsinteressen gehört und entsprechend umgesetzt werden. Wir werden ihre Rolle als 

Instrument zur Einbindung dieser Staaten in die Bewältigung von Sicherheitsproblemen weiter 

stärken. Durch die KSZE werden wir eine echte Partnerschaft der Sicherheit unter allen 

Teilnehmerstaaten aufbauen, ungeachtet dessen, ob diese auch anderen Sicherheitsorganisationen 

angehören oder nicht. Wir werden uns dabei von dem umfassenden Sicherheitskonzept der KSZE und 

der Unteilbarkeit der Sicherheit leiten lassen, wie auch von unserer Verpflichtung, einzelstaatliche 

Sicherheitsinteressen nicht auf Kosten anderer zu verfolgen. Die demokratischen Werte der KSZE sind 

von grundlegender Bedeutung für unser Ziel einer Staatengemeinschaft ohne alte oder neue Teilungen, 

in der die souveräne Gleichheit und die Unabhängigkeit aller Staaten in vollem Umfang geachtet 

werden, in der es keine Einflußsphären gibt und in der die Menschenrechte und die Grundfreiheiten 

aller, ungeachtet von Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, sozialer Herkunft oder der 

Zugehörigkeit zu einer Minderheit nachdrücklich geschützt werden. 

37. Die Teilnehmerstaaten werden Streitkräfte nicht dazu heranziehen, um Personen einzeln oder als 

Vertreter von Gruppen in der friedlichen und gesetzmäßigen Ausübung ihrer Menschen- und 

Bürgerrechte einzuschränken oder ihrer nationalen, religiösen, kulturellen, sprachlichen oder 

ethnischen Identität zu berauben. 

IV Verhaltenskodex zu politischen und militärischen Aspekten der Sicherheit  

VIII 

37. Die Teilnehmerstaaten werden Streitkräfte nicht dazu heranziehen, um Personen einzeln oder als 

Vertreter von Gruppen in der friedlichen und gesetzmäßigen Ausübung ihrer Menschen- und 

Bürgerrechte einzuschränken oder ihrer nationalen, religiösen, kulturellen, sprachlichen oder 

ethnischen Identität zu berauben. 

VIII DIE MENSCHLICHE DIMENSION 

Toleranz und Nichtdiskriminierung 

27. Unter Bekräftigung ihrer Verpflichtung, Gewissens- und Religionsfreiheit zu gewährleisten und 

eine Atmosphäre gegenseitiger Toleranz und Achtung zwischen Gläubigen unterschiedlicher 



Gemeinschaften sowie zwischen Gläubigen und Nichtgläubigen zu fördern, brachten sie ihre 

Besorgnis über den Mißbrauch der Religion für aggressive nationalistische Ziele zum Ausdruck. 

Wanderarbeitnehmer 

28. Die Teilnehmerstaaten bekräftigen erneut, daß die Menschenrechte allgemeingültig und unteilbar 

sind. Sie erkannten an, daß dem Schutz und der Förderung der Rechte von Wanderarbeitnehmern eine 

menschliche Dimension zukommt. Sie unterstreichen das Recht der Wanderarbeitnehmer, ihre 

ethnischen, kulturellen, religiösen und sprachlichen Besonderheiten frei zum Ausdruck zu bringen. 

Die Ausübung dieser Rechte kann Beschränkungen unterliegen, die gesetzlich vorgeschrieben und mit 

internationalen Normen vereinbar sind. 

 

 

2.3.4 Charta von Paris für ein neues Europa 

Vom 21.11.1990 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 137 

vom 24.11.1990, 1409) 

Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 

(...) 

Wir bekräftigen, 

jeder einzelne hat ohne Unterschied das Recht auf: 

Gedanken-, Gewissens- und Religions- oder Glaubensfreiheit, 

freie Meinungsäußerung, 

Vereinigung und friedliche Versammlung, 

Freizügigkeit; 

Wir bekräftigen, daß die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität nationaler 

Minderheiten Schutz genießen muß und daß Angehörige nationaler Minderheiten das Recht haben, 

diese Identität ohne jegliche Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz frei zum 

Ausdruck zu bringen, zu wahren und weiterzuentwickeln. 

Leitsätze für die Zukunft 

Menschliche Dimension 

(...) 

Wir sind entschlossen, den wertvollen Beitrag nationaler Minderheiten zum Leben unserer 

Gesellschaften zu fördern, und verpflichten uns, deren Lage weiter zu verbessern. Wir bekräftigen 

unsere tiefe Überzeugung, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen unseren Völkern sowie 

Friede, Gerechtigkeit, Stabilität und Demokratie den Schutz der ethnischen, kulturellen, sprachlichen 

und religiösen Identität nationaler Minderheiten und die Schaffung von Bedingungen für die 



Förderung dieser Identität erfordern. Wir erklären, daß Fragen in bezug auf nationale Minderheiten nur 

unter demokratischen Bedingungen befriedigend gelöst werden können. Ferner erkennen wir an, daß 

die Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten als Teil der allgemein anerkannten 

Menschenrechte uneingeschränkt geachtet werden müssen. Im Bewußtsein der dringenden 

Notwendigkeit, im Hinblick auf nationale Minderheiten die Zusammenarbeit zu verstärken und deren 

Schutz zu verbessern, beschließen wir, ein Expertentreffen über nationale Minderheiten vom 1. bis 19. 

Juli 1991 in Genf einzuberufen. 

Wir sind entschlossen, alle Formen von Haß zwischen Rassen und Volksgruppen, Antisemitismus, 

Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung irgendeines Menschen sowie von Verfolgung aus 

religiösen und ideologischen Gründen zu bekämpfen. 

Nichtstaatliche Organisationen 

Wir erinnern an die bedeutende Rolle, die nichtstaatliche Organisationen, religiöse und andere 

Gruppierungen sowie Einzelpersonen bei der Verwirklichung der KSZE-Ziele gespielt haben, und 

werden deren Einsatz für die Durchführung der KSZE-Verpflichtungen durch die Teilnehmerstaaten 

weiter erleichtern. Diese Organisationen, Gruppierungen und Einzelpersonen müssen auf geeignete 

Art und Weise in die Tätigkeit und die neuen Strukturen der KSZE einbezogen werden, damit sie ihre 

wichtigen Aufgaben erfüllen können. 

 

 

2.3.5 Dokument des Kopenhager Treffens der Konferenz über die 

menschliche Dimension der KSZE 

Vom 29.06.1990 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 88 

vom 04.07.1990, 757 ff.) 

II  

(9) Die Teilnehmerstaaten bekräftigen, daß 

(...) 

(9.4) — jedermann Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit hat; dieses Recht 

umfaßt die Freiheit des einzelnen zum Wechsel der Religion oder der Weltanschauung sowie die 

Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich 

oder privat, durch Gottesdienst, Unterricht, durch die Ausübung und Beachtung religiöser Bräuche 

auszuüben. Die Ausübung dieser Rechte darf nur den Einschränkungen unterliegen, die im Gesetz 

vorgesehen sind und mit internationalen Standards in Einklang stehen; 

(25) Die Teilnehmerstaaten bestätigen, daß jede Außerkraftsetzung von Verpflichtungen betreffend 

Menschenrechte und Grundfreiheiten während eines öffentlichen Notstandes streng im Rahmen der 

vom Völkerrecht, vor allem in den einschlägigen internationalen Dokumenten, an die sie gebunden 

sind, vorgesehenen Grenzen bleiben muß, insbesondere im Hinblick auf Rechte, die nicht außer Kraft 

gesetzt werden können. Sie bekräftigen ferner, daß 

(25.4) — solche Maßnahmen eine Diskriminierung allein aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, des 

Geschlechts, der Sprache, der Religion, der sozialen Herkunft oder der Zugehörigkeit zu einer 

Minderheit ausschließen werden. 



IV 

(...) 

(32) Die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit ist Angelegenheit der persönlichen 

Entscheidung eines Menschen, und darf als solche für ihn keinen Nachteil mit sich bringen. 

Angehörige nationaler Minderheiten haben das Recht, ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und 

religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln, und ihre 

Kultur in all ihren Aspekten zu erhalten und zu entwickeln, frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren 

Willen assimiliert zu werden. Insbesondere haben sie das Recht, 

(32.1) — sich ihrer Muttersprache sowohl privat als auch in der Öffentlichkeit frei zu bedienen; 

(32.2) — ihre eigenen Bildungs-, Kultur- und Religionseinrichtungen,  -organi-sationen oder -

vereinigungen zu gründen und zu unterhalten, die um freiwillige Beiträge finanzieller oder anderer Art 

sowie öffentliche Unterstützung in Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften ersuchen können; 

(32.3) — sich zu ihrer Religion zu bekennen und diese auszuüben, einschließlich des Erwerbs und 

Besitzes sowie der Verwendung religiösen Materials, und den Religionsunterricht in ihrer 

Muttersprache abzuhalten; 

(32.4) — untereinander ungehinderte Kontakte innerhalb ihres Landes sowie Kontakte über die 

Grenzen hinweg mit Bürgern anderer Staaten herzustellen und zu pflegen, mit denen sie eine 

gemeinsame ethnische oder nationale Herkunft, ein gemeinsames kulturelles Erbe oder ein religiöses 

Bekenntnis teilen; 

(...) 

(33) Die Teilnehmerstaaten werden die ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität 

nationaler Minderheiten auf ihrem Territorium schützen und Bedingungen für die Förderung dieser 

Identität schaffen. Sie werden diesbezüglich die notwendigen Maßnahmen ergreifen, und zwar nach 

entsprechenden Konsultationen in Einklang mit den Entscheidungsverfahren des jeweiligen Staates, 

wobei diese Konsultationen Kontakte mit Organisationen oder Vereinigungen solcher Minderheiten 

einschließen; 

(35) Die Teilnehmerstaaten werden das Recht von Angehörigen nationaler Minderheiten achten, 

wirksam an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, einschließlich der Mitwirkung in 

Angelegenheiten betreffend den Schutz und die Förderung der Identität solcher Minderheiten.  

Die Teilnehmerstaaten nehmen die Bemühungen zur Kenntnis, die ethnische, kulturelle, sprachliche 

und religiöse Identität bestimmter nationaler Minderheiten zu schützen und Bedingungen für ihre 

Förderung zu schaffen, indem sie als eine der Möglichkeiten zur Erreichung dieser Ziele geeignete 

lokale oder autonome Verwaltungen einrichten, die den spezifischen historischen und territorialen 

Gegebenheiten dieser Minderheiten Rechnung tragen und in Einklang mit der Politik des betreffenden 

Staates stehen. 

(36) Die Teilnehmerstaaten erkennen die besondere Bedeutung einer verstärkten konstruktiven 

Zusammenarbeit untereinander bei Fragen betreffend nationale Minderheiten an. Eine solche 

Zusammenarbeit soll das gegenseitige Verständnis und Vertrauen, die freundschaftlichen und 

gutnachbarlichen Beziehungen, den internationalen Frieden, die internationale Sicherheit und 

Gerechtigkeit fördern. 



Jeder Teilnehmerstaat wird ein Klima der gegenseitigen Achtung, des Verständnisses, der 

Zusammenarbeit und Solidarität zwischen allen Bewohnern seines Territoriums fördern, ohne 

Unterschied der ethnischen oder nationalen Abstammung oder der Religion, und die Lösung von 

Problemen durch einen auf den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit beruhenden Dialog ermutigen. 

(40) Die Teilnehmerstaaten verurteilen klar und unmissverständlich Totalitarismus, Rassenhaß und 

Haß zwischen Volksgruppen, Antisemitismus, Fremdenhaß und Diskriminierung irgendeines 

Menschen sowie die Verfolgung aus religiösen und ideologischen Gründen. In diesem Zusammenhang 

erkennen sie ebenfalls die besonderen Probleme der Roma (Zigeuner) an.  

Sie erklären ihre feste Absicht, die Bemühungen zur Bekämpfung dieser Phänomene in all ihren 

Formen zu intensivieren und werden daher 

(40.1) — wirksame Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Annahme von mit ihrer 

Verfassungsordnung und ihren internationalen Verpflichtungen in Einklang stehenden erforderlichen 

Gesetzen, um vor jeder Handlung zu schützen, die zu Gewalt gegen Personen oder Gruppen aufgrund 

nationaler, rassischer, ethnischer oder religiöser Diskriminierung, zu Feindseligkeit oder Haß 

einschließlich Antisemitismus aufhetzt; 

(40.2) — sich dazu verpflichten, geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen für den Schutz von 

Personen oder Gruppen, die Androhungen oder Handlungen von Diskriminierung, Feindseligkeit oder 

Gewalt aufgrund ihrer rassischen, ethnischen, kulturellen, sprachlichen oder religiösen Identität 

ausgesetzt sein könnten, und zum Schutz von deren Eigentum zu ergreifen; 

(…) 

 

 

2.3.6 Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa 

Vom 01.08.1975 (Bulletin des Presse- und Informationsamtes der 

Bundesregierung 1975, 965 ff.) 

VII.   Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, 

Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit 

Die Teilnehmerstaaten werden die Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-

, Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit für alle ohne Unterschied der Rasse, des 

Geschlechts, der Sprache oder der Religion achten. 

Sie werden die wirksame Ausübung der zivilen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen 

sowie der anderen Rechte und Freiheiten, die sich alle aus der dem Menschen innewohnenden Würde 

ergeben und für seine freie und volle Entfaltung wesentlich sind, fördern und ermutigen. 

In diesem Rahmen werden die Teilnehmerstaaten die Freiheit des Individuums anerkennen und achten, 

sich allein oder in Gemeinschaft mit anderen zu einer Religion oder einer Überzeugung in 

Übereinstimmung mit dem, was sein Gewissen ihm gebietet, zu bekennen und sie auszuüben. 

Die Teilnehmerstaaten, auf deren Territorium nationale Minderheiten bestehen, werden das Recht von 

Personen, die zu solchen Minderheiten gehören, auf Gleichheit vor dem Gesetz achten; sie werden 



ihnen jede Möglichkeit für den tatsächlichen Genuß der Menschenrechte und Grundfreiheiten 

gewähren und werden auf diese Weise ihre berechtigten Interessen in diesem Bereich schützen. 

Die Teilnehmerstaaten anerkennen die universelle Bedeutung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten, deren Achtung ein wesentlicher Faktor für den Frieden, die Gerechtigkeit und das 

Wohlergehen ist, die ihrerseits erforderlich sind, um die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen 

und der Zusammenarbeit zwischen ihnen sowie zwischen allen Staaten zu gewährleisten. 

Sie werden diese Rechte und Freiheiten in ihren gegenseitigen Beziehungen stets achten und sich 

einzeln und gemeinsam, auch in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, bemühen, die 

universelle und wirksame Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern. 

Sie bestätigen das Recht des Individuums, seine Rechte und Pflichten auf diesem Gebiet zu kennen 

und auszuüben. 

Auf dem Gebiet der Menschenrechte und Grundfreiheiten werden die Teilnehmerstaaten in 

Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und mit der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte handeln. Sie werden ferner ihre Verpflichtungen erfüllen, 

wie diese festgelegt sind in den internationalen Erklärungen und Abkommen auf diesem Gebiet, 

soweit sie an sie gebunden sind, darunter auch in den Internationalen Konventionen über die 

Menschenrechte. 

(...) 

Zusammenarbeit in humanitären und anderen Bereichen 

Die Teilnehmerstaaten, 

Von dem Wunsche geleitet, zur Stärkung des Friedens und der Verständigung zwischen den Völkern 

und zur geistigen Bereicherung der menschlichen Persönlichkeit ohne Unterschied von Rasse, 

Geschlecht, Sprache oder Religion beizutragen, 

Im Bewußtsein, daß eine Steigerung des Austausches auf dem Gebiet der Kultur und Bildung, eine 

größere Verbreitung von Information, Kontakte zwischen den Menschen und die Lösung humanitärer 

Probleme zur Erreichung dieser Ziele beitragen werden, 

Daher entschlossen, unabhängig von ihren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systemen 

untereinander zusammenzuarbeiten, um in den oben genannten Bereichen bessere Bedingungen zu 

schaffen, bestehende Formen der Zusammenarbeit zu entwickeln und zu stärken sowie neue, diesen 

Zielen gemäße Mittel und Wege auszuarbeiten, 

In der Überzeugung, daß diese Zusammenarbeit unter voller Achtung der die Beziehungen zwischen 

den Teilnehmerstaaten leitenden Prinzipien durchgeführt werden sollte, wie sie in dem einschlägigen 

Dokument aufgeführt sind, 

Haben folgendes angenommen:  

1. Menschliche Kontakte 

(...) 

d) Reisen aus persönlichen oder beruflichen Gründen 

(...) 



Sie bestätigen, daß religiöse Bekenntnisse, Institutionen und Organisationen, die im 

verfassungsmäßigen Rahmen der Teilnehmerstaaten wirken, sowie ihre Vertreter in den Bereichen 

ihrer Tätigkeit untereinander Kontakte und Treffen haben sowie Informationen austauschen können 

 

 


